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Berichtigung 
Betr.: DlplomprUfungsordnung llir den Studiengang Chemie an dor Unlvor-

sltlit Dusseldor1 vom 27. Januar 1987 (GABI. NW. S 144) 

In § 29 Abs. 1 Satz 2 sind nach den Worten .bestanden ha~n· die Worte 
.oder sich in der mündlichen Prüfung befanden· einzulugen. · ' 

Veröffentlicht im Careinsarren Antsblatt cJes Kultus­
ministerilf11S und des Ministeriuns für Hissensmaft 
und Forsct1ung des Landes Mol van 15.09.1987 

B2richtigung 

B?tr.: Diplcrrpriifungsordnung für den Studiengang 
Chsnie an der Universität rüsseldorf van 
27. Januar 1987 (Pmtliche B2kanntrrechung 
Nr. 5/87 van 27.03. 1987) 

In§ 2 ist nach den Vbrten 11 in männlicher" das 
\.brt "ocJer" durch "bzw. 11 zu ersetzen. 

Ordnung 
für die Feststellung der besonderen Vorbildung 

für den Studiengang Literaturübersetzen 
an der Universität Düsseldorf 

Vom 13. Juli 1987 

Aufgrund des § 2 Abs 4 i.V. mit § 64 Abs 2 Satz 2 des Gesetzes über d10 
w1ssenschafll1chen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westlaien 
(W1ssHGJ vom 20 Novemt>er 1979 (GV NW S 9261. zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 1985 (GV NW. S 7651. sowie des § 1 ocr Oi· 
p1ompr\Jtun9sordnung tur den Stud1eng~ng L11eraturubersetzen an der 
Un1versitat Ousseldor1 vom 13 Juli 1987 IGABI NW S 443) hat die Un1ver­
s1tat Dusseldor1 die folgende Ordnung fur die Feststellung der besonderc.n 
Vorbildung fur den Studiengang Llleraturubersetzen als Satzung erlassen: 

§ 1 
Zweck der Feststellung dor besonderen Vorbildung 

(1) Oie Aufnahme des Studiums 1m Studiengang Literaturübersetzen erfor­
dert. neben dem Nachweis der Hochschulre1fo oder cJer lachgcbundenen 
Hochschulreife. den Nachweis einer besonderen Vorbildung als we1tero 
E1nschre1bungsvoraussetzung gemäß § 64 Abs. 2 W1ssHG. Der Naclnve1s 
muß vor Aufnahme des Studiums erbracht sein. 

(2) Oie Überprüfung der besonderen Vorbildtmg dient der Feststellung von 
sprachlichen Fähigkeiten und Kenntnissen, die zur Autnnhmo des Stu· 
d1ums im Studiengang Liternturübersetzr.n orlordcrlir,h sind 

§ 2 
Gegenutend der Festatollung 

Der Nachweis der besonderen Vorbildung bezieht sich auf die zwei gewilhf· 
ten Fremdsprachenflicher sowie auf das Mebenfach Deutsch nls Zielspra­
che 

§ 3 
Fest.tel/ungaort, Prüfer 

(1) Oie Feststellung der besonderen Vorbildung obliegt dem Prüfungsaus­
schuß. der gemaO § 6 der D1plomprulungsordnung fur den Studiengang Li· 
ternturubersetzen an der Universilat [Jusseldori gnb1ldel wird 

(2) Oie erforderlichen Einzelfeststellungen werden von den vom Prulungs· 
ausschuß beaultragtM hauptamtlichen Mitgliedern des Letirkorpers der 
beteit1gten Facher getroffen (Pruler) 

§ 4 
Übarprlilungstermln, Meldung - " 

( 1) Den Termin für die Feststellung der besonderen Vorbildung fegt der 
Prulungsausschuß lest. 

(21 Die Meldung zur Feststellung der besonderen Vorbildung erfotgt beim 
Prulungsausschuß Oie Bewerber geben hierbei die Studienlacher an. f(Jr 
die die besonoere Vorbildung lestgestetlt werden soll. 

§ 5 
Zulasrnng 

Zur Feststellung der besonderen Vorbildung kann nur zugelassen worden, 
wer die allgome1no oder einschlag1go lacilgct;undenc Hochschulre1le nach· 
WOIS{. 

§ 6 
Vorlohron zur Fontstallung der besonderen Vorbildung. 

llachwels dor bosondoron Vorbildung ohne Lelstungsüborprlifung 

Die besondere Vorbildung gilt als nachgewiesen. wenn der Bewerber durch 
Vorlage seines Zeugnisses der Hochschulre1le !Abitur) nachweist. daß er 
fur d10 Fremdsprache. die er als Hauptfach siud1eren will. einen Leistungs· 
ktirs. und lur die Nebenlacher. die er studieren will. jeweils einen Grund· 
kurs besucht hat Die Kurse mussen in die Gesamtqualifikation des Ab1tu1s 
einbezogen und 1eweils mll mindestens funl Punkten bewertet worden 
sein Enthalt das Zeugnis der Hochschulreife lur die Abschlusse in den be­
treffenden Fachern keine Untersct1eidung in Grund· und Leistungskurse, 
so entscheide! der Prüfungsausschuß. welche 1m Zeugnis der Hochschul­
re1le nachgewiesenen Abschlusse als dem erfolgreichen AbschluA eines 
Grundkurses oder eines Leistungskurses gleichwertig angesehen werden 
konnen und welche Teile der besonderen Vorbildung damit ohne Lei­
stungs0berpriilung als nachgewiesen gelten. 

§ 7 
Nachwelo der be•onderen Vorbildung durch Leletungsübarprüfung 

( 1) Kann der Nachweis der besonderen Vorbildung nach § 6 in einem Fach 
nictll 9efuhrt werden. so ist er in diesem Fach durch den erfolgreichen Ab· 
schluß eines schr1ltl1chen Tests ersetzbar Fur das Hauptfach richtet sich 
der Test nach den Anloroerungen der Schrilll1chen Autgabe l(Jr oas erste 
bzw zwe1!e Ablluriach Fur die be1oen Nebenfacher richtet sich de1 Test 
nach den Anlorderungon der Schrilthchen Aufgabe lur das dritte Ab1lur­
tach 
(21 [)er Test besteh! für das Hauptfach in einer funlstund1gen KJausurar· 
be1t in der 1ewe111gen Fremdspracr1e Zu einem vorgeleg1en literarischen 
Text angemessener Lange in der 1ewed1gen Fremdsprache werden funf 
Autgaben gestellt. die sich aul Inhalt und Form des Textes beziehen 

(31 Der Tes\ besteht fur das erste Nebenfach in einer dre1stund1gen Klau­
surarbeit in der 1ewe111gen Fremdsprache Zu einem vor9eleg1en illernri­
schen Text angemessener Lan9e 1n der 1ewe1!1gen Fremdspractie werden 
lunf Aulgnben gestellt. die sich auf Inhalt und Form des 1extes beziehen. 

(4) Der Test besteht lur das Nebenfach Oeulsch als Zielsprache in einer 
dre1stund1gon Klausurarbeit. Zu c1nen1 vorgelegten l11erarischen Text an­
gemessener Lange in deutscher Sprache werden eine oder zwei umlas· 
sende Autgaben gesteltl. die sich auf Inhalt und Form des Textes beziehen. 

§ 8 
Wiederholung 

(1) Ist der Tesl in einem Fach oder mehreren Fächern nicht bestanden. 
kann er frühestens zum nuchstmoghchen Termin wiederholt werden 

(2) Bleibt ein Bewerber ohne ausreichende Entschuldigung einem der 
Tests gemäß § 7 fern. gilt die besondere Vorbildung als nicht nachgew1e· 
sen ßei begrundelem Fernbleiben kann der Prufungsausschuß einen Er· 
satz1em11n festlegen. 

§ 9 
Bewertung 

Die besondere Vorbildung gemaß § 7 1sl festgestellt. wenn der Test als b&· 
standen bewertet worden ist. 

§ 10 
Bescheinigung 

Ist d10 besondere Vorbltdung fe5lges!ellt. erhall der Bewerber einen Nach­
weis gemhß Anlege. Dor Nachweis 1vird unter dem Datum des letzten 
Tages des Feststeliungsterm1ns eusgcler1igt 

§ 11 
Studienort- oder Studlengongwech1ler 

Studienor1- oder Stud1engangwechslcr, die keinen Nachweis über die be­
sondere Vorbildung gcmaß § 6 fuhren konnen. konnen vom Nachweis der 
besonderen Vorbildung gemäß § 7 befreit werden aufgrund von Stud1enlei· 
stungcn in anderen Studiengängen der am Studiengang Literaturüberset­
zen beteiligten Fiicher. Uber die Befreiung entscheidet der Prufungsaus­
schuO. Entsprechendes gilt für Bewerber, die bereits einen anderen Stu­
diengang dieser Fächer abgeschlossen haben. 

§ 12 
lnkratt1reten 

Diese Ordnung für die Ft.!ststellung der besonderen Vorbildung für den 
Studiengang Literaturubersetzen tritt mit Wirkung vom 1. September 1987 
in Kraft. Sie wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und 
des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein­
Wesllalon veröffentlicht. 

Ausgeler1igt aufgrund der Beschlusse des Fakullätsra1es der Philosoohl· 
sehen Fakul!ilt vom 5. 5. 1987 und des Senats der Universität Dusseldn:1 
vom 23. 6. 1987 sowie der Genehmigung des Ministers für Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. 7. 1987 -
II B 2-8223/071. 

Oi.Jsseldorf. den 13. Juli 1987 

Universitatsprofessor Dr. Gcrt Kaiser 
flektor 
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UNIVERSITÄT DÜSSELDORF 
Prüfunosausschuß fur den 
Studiengang Literaturübersetzen 

Bescheinigung 

Düssetdorl. den 

Ober den Hechwel1 der l>eaonderen Vorbildung 
für das Studium Im Studiengang Llteraturüberaetzen 
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An logo 

Herr/Frau------------- geb am:-------

hat die besondere stud1engangbczogene Vorbildung H1r das Studium 1m Studiengang 
L1teraturubersetzen gemaß der Ordnung fur die Feststellung der besonderen Vor­
bildung fur den Stuo1engang Uteraturubersetzen an dor Universität OUsseldorf vom 
13. Juli 1987 (GABI NW. S. 5121 für die lolgenoen Stud1enfacher nact1gew1esen: 

Hauptfach: 

1. Nebenfach: 

2. Nebenfach: ---------

Veröffentlicht im 83Teinsam::n Pmtsblatt des Kultus­
mini steri uns urx:J des Mini steri uns für \·Ji ssenschaft 
und Forschung des Landes fWI van 15.09.1987. 
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Ordnung für die Zwischenprüfung 
In den Studiengängen 

Biologie, Chemie, Geographie, Mathematik und Physik 
mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung 

für des Lehramt für die Sekundarstufe II 
In der Mathemalisch-Naturwlssenschattllchen Fakultät 

an der Universität Düsseldorf 
Vom 25. Juni 1987 

Aufgrund des § 2 Abs. 4. des § 90 Abs 3 Satz 2 und des § 91 Abs 1 des 
Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhem­
Westfalen IWtssHG) vorn 20 Novernber 1979 !GV NW. S 926). zuletzt gean­
dert durch Gesetz vom 17. Dezember 1985 (GV NW. S 765). hat die Univer­
sität Düsseldorf die folgende Zwischenprüfungsordnung als Satzung erlas­
sen: 

§ 1 

§ 2 
§ 3 
§ 4 

§ 5 
§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 
§ 10 

§ 11 
§ 12 
§ 13 

§ 14 

§ 15 
§ 16 

§ 17 

§ 18 

lnhaltBüberalcht 

1 . A f 1 g e m e i n e B e s t i m m u n g ~ 11 .... 
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

Dauer des Grundstudiums, Meldefristen 
Prüfungsausschuß 

Prüfer und Beisitzer 

Anrechnung von Studienzeiten. Studien- und Prüfungsleistungen 

Versäumnis. RiJcktritt. Täuschung. Ordnungsverstoß 

II. Besondere Bestimmungen 
Zulassung 

Zulassungsveriahren 

Art und Umfang der Prüfung 

Stud1enaanaspezifische Zulassungsvoraussetzungen. Prüfungsge­
genstande und Prufung 

Mündliche Prüfung 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Wiederholung der Zwischenprüfung 

Zeugnis 

III. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Ungültigkeit der Zwischenprüfung 

Einsicht in die Prüfungsakten 

iJberganc:isbest1mmungen 

Inkrafttreten und Vero!ientlichung 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Zweck der Prüfung und Ziel de~ Studiums 

( 1) Die Zwischenprülung bildet den e1fotgre1chen Abschluß des Grundstu­
diums im Sinne des §Sb Abs. 2 der Ordnung der Ersten Staatsprüfungen 
für Lehramt er an Schulen fl_ehramtsprufungsordnung - LPOI tn der F as­
sung dr!r·Bekanntmachung vom 18 November 1985 (GV NW S m), geän­
aert durch VcrorcJnung vom 20. Juni 1986 (GV.NW S. 5291 in den Stud1en­
gangen Biologie Chemie Geographie Mathematik und Physik mit dem 
Aoschluß Erste Staatsprüluna fur das Lehramt !ur die Sekundarstufe II mit 
B1olog1e, Cherrne. Geographie Mathematik. Physik als emem der beiden 
Fächer gemäß § 36 Abs 1 der vorgenannten Ordnung Durch die Prülung 
soll der Kandidat nachweisen daß er das Ziel des Grundstudiums erreicht 
und daß er sict1 insaesonclere die 1nhalll1chen Grundlagen seines Faches, 
ein methodisches Instrumentarium und eine svstemat1sche Orientierung 
angeeignet hat. die edorderlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu 
betreiben. 

(2) Die Zwischenprüfung ist eine Hochschulprüfung. 

§ 2 
Oeuer de9 Grundstudiums, Melda1rlsten 

(1) Das Grundstudium dauert in der Regel vier Semester. 

(21 Die Zwischenprüfungstermine liegen 1eweils zu Beginn und Ende der 
Vorlesungszeit emes Semesters Die genauen Prü1unasterm1ne werden 
rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung, durch Aus­
hang bekanntgemacht. 

(31 Die Meldefristen zu den Prufungstermtnen werden jeweils vor Beginn 
des der Prüfung vorangehenden Semesters durch den Prüfungsausschuß 
festgelegt. Die Meldung er1olgt durch schriftlichen Antrag oe1rn Prufungs­
ausschuß. 

§ 3 
PrüfungsauHchuB 

(1) Für die Organisation der Zwischenprüfun~ und die durch diese Ord­
nuno zuoewiesenen Aulaaben bildet die Mathernat1sc~1-Naturwissenschalt­
ltche Fakultät für jeoes der Facher Biologie, Chemie. Geographie, Mathe­
matik und Physik einen Prülunosausschuß Jeder Prüfunasausschuß be­
sieht aus dem Vorsitzenden. d~ssen Stellvertreter mit funf weiteren Mit­
gliedern. Der Vors1tzenae. dessen Stellvertreter und zwei weitere Mitglie­
der werden aus rJer Gruppe dor Professoren ein Mitglied wird aus der 
Gruppe cwr wissen~chafll1chen M1tarbe1ter und zwei Mttalieder werden aus 
der Gruope cfer S\Udenten c:iewilhlt Entsorechend werden für die M1tghe­
der der Prülunasausschüsse m1i Ausnahme der Vorsitzenden und deren 
Stellvertrnler Vcnreter gewilhlt. Die Amtszeit der M1tgheder 11us der 
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Gruppe der Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitar­
beiter beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wie­
derwahl ist zulässig. 

(2) Die Prüfungsausschüsse achten darauf, daß die Bestimmungen dieser 
Ordnung eingehalten werden und sorgen für die ordnungsgemäße Durch­
führung der Prüfungen. Sie sind insbesondere zuständig für die Entschei· 
dung über Widersprüche gegen die in Prüfungsverfahren getroffenen Ent· 
scheidungen. Darüber hinaus haben die Prüfungsausschüsse dem Fakul· 
tät.srat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der 
Prufungen und der Studienzeiten zu berichten. Sie geben Anregungen zur 
Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und der Studienpläne. 
Die Prüfungsausschüsse können die Erledigung ihrer Aufgaben für alle Re­
gelfälle auf die jeweiligen Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für die 
Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an den Fakultätsrat. 

(3) Die Prüfungsausschüsse sind beschlußfähig, wenn neben dem Vorsit· 
zenden oder seinem Stellvertreter und zwei weiteren Professoren minde­
stens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Sie be· 
schließen mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder der Prüfungsaus­
schüsse wirken bei p5dagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, ins­
besondere bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Stu­
dienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung von Prü­
fungsaufgaben und der Bestellung von Prüfern und Beisitzern, nicht mit. 

(4) Die Mitglieder des zuständigen Prüfungsausschusses haben das 
Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein. 

(5) Die Sitzungen der Prütungsausschüsse sind nichtöffentlich. Die Mit· 
glieder der Prüfungsausschüsse, ihre Stellvertreter, die Prüfer und Beisit· 
zer unterliegen der Arntsvcrschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 

s 4 
Prüier und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Er kann die 
Bestellung dem Vursitzenden übertragen. Zum Prüfer darf nur bestellt wer· 
den, wer mindestens die entr;precllende Erste Staatsprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgele<jl und, sofern nicht zwingende Gründe eine 
Abweichung tlrfordern, in clem der l"rüfunq voranqchenden Sludienab­
schnitt eine selbst'.indigc l.'lhrtäligl<eit in den1 entsprechenden Fi!ch an der 
Universität Düss1.1ldor1 8usge(Jbt hat. Zum Beisitzer darf nur bestellt wer­
den, wer t:lie cntsprecilendfl Erste Stae.tsprüfung oder eine vergleic/1bare 
Prüfung abqelogt hat. 

(2) Die Prüfer sind iri ihrer f'riifun(JStiitigkeit unabhängig. 

(3) Der Kandidr,t kann für die mündlichen Prüfungen die Prüfer vorschla­
gen. Auf cJie Vorschliig0 sollte nach Möglichkeit Rücksicht genommen wer­
den. 

(4) Der Vorsitzende sorgt dafür, daß dem l<andidalen die Namen der Prü­
fer rechtrnil1g_ mindestens vier Wochen vor dem Prüfunostermin, bekannt­
gegeben werden .. _ 

§ 5 
Anrechnung von Siudlenzelten, Studien-- und PrUfungsla/otungen 

(1) Studienzeiten in demselben Studiengang an anderen wissenschaflli· 
chen Hochschulen irn Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei er­
brachte Studien- und Pri.Jfungsleistungcn werden von Amts wegen ange· 
rechnet. 

(2) Studienzeiten In anderen Studiengängen oder an anderen als wissen­
schaftlichen Hochschulen im Gellungsbereich des Grundgesetzes sowie 
dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werde11 von Amts wegen 
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten 
sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die nn Hochschulen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden. werden auf Antrag 
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. rür die Gleich­
wert.igkei! von Studienzeiten sowie Studien- und Prüiungsleistungen an 
ausland1sche11 Hochschulen sind die von der l<ultusministerkonferenz und 
der Westdeutschen Reklorenkonferonz gebilligten Äquivalenzvereinbarun­
gen maßgebend. Soweit Aquivalenzvercinbarungen nicht vorliegen, ent­
scheidet der Prülungsausschuß Im übriqen kann bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 
werden. 

(3) Eine bestandene Diplom-Vorprüfung im Studiengang Biologie, Chemie, 
Geographie, Mathematik oder Physik mit Abschluß Diplomprülung oder 
eine bestandene Zwischenprüfung im Studiengang Geographie mit dem 
Abschluß MA-Prüfung ersetzt dio Zwischenprüfung in dem entsprechen­
den Fach. 

(4) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vorn Land Nordrhein· 
Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund 
entwickelten Furnstudieneintrniten er.vorbene Leistungsnachweise wer­
den, soweit sie gleichwer!ig sind, als Studien- oder Prüfungsleistung von 
Amts _wegen an9erech11et. Bei der Feststellung der Gleichwertigf~eit sind 
gemeinsame Beschlusse der Kultusministerkonferenz und der Westdeut­
schen Rektorenkonferenz zu beachten. 

(5) K.enntnlsse und Fähigkeiten, die mit einer erJolgreich abgeschlossenen 
A.usbrldung an dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem dem Stu· 
drengang entsprechenden Wahlfach erbracht worden sind, werden in An· 
Wendung der Vorschriften des WissHG Huf ua:; Grundstudium angerechnet, 
soweit die Gleichwertigi;eit nachqewiesen wird. 

5 

(6) Zustfindig für die Anrechnung von Studienzeiten sowie Studien- und 
Prülungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 ist der Prüfungsausschuß. 
Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreter 
zu hören. 

§ G 
Versäumnis, Rücktrllt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend' (5,0) bewertet, 
wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht er­
scheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zuriicktritt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuß 
die Gründe an, so wird dem Kandidaten dies mitgeteilt und ein neuer Ter· 
min festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in die· 
sem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht ein Kandidat, das Ergebnis seiner PrüfU!'lgSfeistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit .nicht ausreichend' (5,0) be· 
wertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, 
kann von dem jeweiligen Prüfer in der Regel nach Abmahnung von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit ,nicht ausreichend" (5,0) be­
wertet. Die Gründe für den Ausschluß sind aktenkundig zu machen. Wird 
der Kandidat von der weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung ausge· 
schlossen, kann er verlangen, daß diese Entscheidung vom Prüfungsaus­
schuß überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Feststellungen eines Prü· 
fers gemäß Satz 1. 

(4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem l<an· 
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Vor einer 
Entscheidung ist dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör rn 
geben. 

II. Besondere Bestimmungen 

§ 7 
Zulessung 

( 1) Zur Zwischcnpr üfung l<ann nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeucinis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachge­
bundene Hochschulreife) besitz!, 

2. die in § 10 aufgeführten stucliengangspezifischen Zulassungsvorausset­
zungen erfüllt hat, 

3. in dem der Prülung vorangehenden Semester an der Universität Düssel· 
dorf fur den entsprechenden Studiengang eingeschrieben war. Der Prü­
fungsausschuß kann in Sonderfällen von dieser Zulassungsvorausset­
zung absehen. 

(2) Der Antrag ~ul Zulassunq zur Zwischenprüfung ist schriftlich zu stel· 
len. Dem Antrag sind heizufügen: - · 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Abs. 1 genannten Zulassungs­
vorQusselzung0n, 

2. das Studienbuch, 

3. gegebenenfalls Vorschläge für die Bestellung der Prüfer gemäß § 4 
Abs. 3, 

4. eine Erklärung, ob der Kandidat bereits eine Zwischenprüfung oder d:e 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt fiir die Sekundarstufe II im ent­
sprechenden Studiengang nicht oder endgültig nicht bestanden hat, ob 
er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet oder ob er 
seinen f'rülungsanspruch durch Versaumen einer Wiederholungsfrist 
verloren hat. 

5. gegebenenfalls eine Erklärung gemäß § 11 Abs. 3. 

(3) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 2 Satz 2 erfor­
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuß gestalten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

§ 8 
Zula~sungsverfahren 

(1) Über die Zulassung entscheidet der zuständige Prüfungsausschuß 
oder gemäß § 3 Abs. 2 Satz 5 dessen Vorsitzender. 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 

a) die in § 7 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) difl Unterlagen unvollständig sind oder 

c) der Kandidat die entsprechende Zwischenprüfung oder die entspre­
chende Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sel<undarstufe II im 
entsprechenden Studiengang endgültig nicht bestanden hat. 

Die Zulassung darf Im übrigen nur abgelehnt werden, wenn der Kandidat 
seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verlo· 
ren hal. liegen die Hinderungsgründe der Sätze 1 und 2 nicht vor, ist der 
Kandidat zur Zwischenprüfung zuzulassen. 

§ g 
Art und Umfeng der Prüfung 

(1) Dia Zwischenpriifunn Ist eine mündliche Prüfung von mindestens 40 
bis höchstens GO Minuten Dauer. Sie kann in zwei Teilprüfungen unterglie­
dert sein (§ 10). 
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(2) Macht ein KandirJat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er we­
gen ständiger körperlicher Behinderung nicht In der Lage ist, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun­
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

§ 10 
Studlengang§pezlllsche Zulessungovoraussetzungen, 

l'r!JfungsgegaMlilnde und Prüfung 

(1) Studiengang Blologla mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt für die Sekundarstufe II 
1. Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 

Vorlage von qualifizierten Studiennachweisen aus den folgenden Lehr­
veranstaltungen: 

Genetische Übungen 1, 
Mikrobiologische Obungen, 

Botanische Übung<in für Arifänger, 

Übungen zur Entwicklung.5geschlchte der Pflanzen, 

Übungen zur Pflanzenphysiologie, 

Tierbestimrnungsübungen, 

Zoologische Übungon für Anfänger, 

ßotanischü Exkursion~n für Anfänger, 

ZoolO\Jischo Exkuro;ionrm Hir Anfänger, 

ein ClwmischGs Praktikum 1 (für Kandidaten, die im zweiten Fach Che­
mie studieren). 

eine experlrnrmtellB Übung für Biologen in allgemeiner und anorgani­
scher oder organisd1gr Chemie (für Kandidaten, die nicht Chemie irn 
zweitBn FRch s\U(förnn). 

2. Prüfungsgenenstände 

Prü!ungsgegon~.!and sind die l11halte der folgenden Lehrveranstaltun­
gen: 
~ or 18SLl_l_),q§:I} 

Grundla\l8fl der GP,netik, 
Grundlagen der Mikrobiologie, 

Biochemische tmd biorhysil{alb~hn Grundlagen, 

Allgemeine 8ot3,-iil<, 

Einfültrur,1g in das Pflanzenrnici1, 

Einführung in die Pilamonphysiologie, 

Stämme des Tierreichs, 

Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere, 

Einführung in ciiu S\oflwechselphysiologie, 

Einführung in die Neurophysiologie; 

Üburi_gen 

Genetische Übungen 1, 
Mikrobiologische Übungen, ,_ ~, ,,-~,,, 

Botanische Übungen für /\n!Snger, 

Übungen zur Entwicklungsgeschichte der Pflanzen, 

Übungen zur Pflanrnnphysicloqie, 

Tierbestimmungsübungen, 

Zoologische Übungen für Anfänger; 

Exkursionen -----
Botanische Exk11rsionen für Anfänger, 

Zoologische.Exkursionen lür Anfänger. 

3. Prüfung 

Die Zwischenprülung besteht aus zwei mündlichen Teilprüfungen (1. 
Zoologie-Genetik, 2. Ootanik-Mikrobiologie, jeweils unter Berücksichti­
gung der allgemeinen Grundlagen der Biologie) von mindestens 20, 
höchstens 30 Minuten Dauer, die innerhalb eines Prüfungszeitraumes 
abgelegt werden müssen. 

(2) Studienqang Chmnle mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt für clie Sekundarstufe II 

1. Zulassungsvoraussetzungen 

Zulassungsvoraussetzunq gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 ist die Vorlage der 
qualifizierten StudiBnnachweise über die er1olgrelche Teilnahme an den 
folgenden Lehrv~rn~staltunqen: 

a) Chemisches Praktikum 1 (Anorqanischer Teil), 

b) Chemisches Praktikum 1 (Organischer Teil). 

c) Chemisches Pra;<tikom 1 (Physikelisch-Chemische.r Teil). 

d) Mattrnmnlischa Methoden In der Chemie 1, 

e) ExperimGnl<>:le Obun(;en zur Physik für Naturwissensch~ftler, Lehr-
an1~ Chr:~mic1, 

f) Experiment,;llGc• Pro;;0rninar (wahlweise aus den Bereichen 1.a)-c)). 

Der qualifizi~rte S\udiennachweis zurn Teilgebiet 1. c) kann auch erst 
nach der Zwischc,nmiliu119 erworberi werden. 

Ist Physik das neben Chemie studierte andere Unterrichtsfach, so sind 
qualifizierto S1udienn1Jchweise zu den Teilgebieten 1.d) und 1.e) nicht 
e1iorderlich. Bei Mathemntik als nnderem Fach entfallt der qualifizierte 
Studiennachwrii.> zum T cilgr.biet 1.d). 
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2. Prüfungsgegenstände 

Prüfungsgegenstände sind die Inhalte der Übungen, Seminare und Prak­
tika zu den unter 1.a) und 1.b) genannten Teilgebieten sowie die Inhalte 
folgender Vorlesungen: 

a) Anorganische und Allgemeine Chemie 1, 
b) Anorganische Chemie 1, 
c) Organische Experimentalchemie, 

d) Physikalische Chemie 1. 
Mathematische und physikalische Kenntnisse, soweit sie zur Erklärung 
chemischer Sachverhalte notwendig sind, müssen ebenfalls vorhanden 
sein. 

3. Prüfung 

Die Zwischenprüfung ist eine mündliche Prüfung, die aus zwei Teilprü-
. fungen von jeweils höchstens 30 Minuten Dauer besteht. Der Kandidat 

wählt für die Teilprüfungen zwei der unter 1.a)-1.c) aufgeführten The­
menbereiche. Die beiden Teilprüfungen müssen in einem Prüfungszeit­
raum abgelegt werden. 

(3) Studiengang Geographie mit dem Abschluß Erste ..Stmitsprüfung für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II 
1. Zulassungsvoraussetzungen 

Zulassungsvoraussetzunq gem~ß § 7 Abs. 1 Nr. 2 Ist der Nachweis - ge­
gebenenfalls durch Vorlage der qualifizierten Studiennachweise (OS) -
über die erfolgreiche Teilnahme an folgenden Lehrveranstaltungen: 

Grundvorlesungen .Physische Geographie 1 und II' (2 QS), 

Grundvorlesungen 0 Kulturgeographie 1 und II' (2 QS). 

Proseminar ,Prnpiideutik der Geographie", 

Propädeutik ,Übung Kartographie" (OS). 

Propädeutik ,Übung Statistik' (QS). 

Unterseminare 1 und II (2 QS), 

Übung Karteninterprela\ion 1, 
2 Tage GeH\ndeprnklikurn, 

4 Exkursionstaqr) 

2. PriHungsr1egcnstände 

PrüfungsgeqeMtand ist der Inhalt der unter 1. aufqeführ\en Lehrveran­
staltungen. 

3. Prüfung 

Die Zwisehenprüfung ist eine mündliche Prüfung, die aus zwei Teilprü­
fungen besteht: 

a) Physische Geographie mit einer Dauer von höchstens 20 Minuten, 

b) Kulturgeographie mit einer Dauer von höchstens 20 Minuten. 

Die beiden Teilprufungen müssen in einem Prüfungszeitraum abgelegt 
werden. 

(4) Studiengang Mnlhemnllk mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II 
1 :·Zulassungsvoraussetzungen--·~- -- --

Zulassungsvoraussetzung gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 Ist die Vorlage von 
vier .l.eistunqsnachweisen w Übungen (Übungsscheine). Unter diesen 
vier Übungsscheinen muß sich 

:i) ein Übungsschein zu Analysis 1 oder zu Analysis II, 

b) ein Übungsschein zu Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 
oder II, 

c) ein Übungsschein zu Analysis III oder zur Einführung in die Algebra 

befinden. Der vierte Übungsschein muß zu einer der oben genannten 
Vorlesungen gehören, zu der noch kein Übungsschein gemäß a). b) 
oder c) vorgelegt wurde. Der Übungsschein unter c) kann ersetzt wer­
den durch einen Leistungsnachweis zu zweistündigen Ubungen zu einer 
vierstündigen Vorlesung für das dritte oder vierte Fachsemester, die 
von den Anforderungen her den Vorlesungen Analysis III oder Einfüh­
rung in die Algebra entspricht. Über die Gleichwertigkeit entscheidet 
der Vorsitzende des Ausschusses für die Zwischenprüfung in Mathema­
tik. Der als Ersatz für c) verwendete Übungsschein zählt als Übungs­
schein des Grundstudiums. 

2. Prüfungsgegenstände und Prüfung 

Die Zwischenprülung besteht aus zwei Teilprüfungen von je mindestens 
25 bis höchstens 30 Minuten Dauer. Gegenstand der einen Teilprüfung 
sind die Inhalte von 

Analysis 1 und 
Analysis II und 
Analysis III: 

Gegenstand der anderen Teilprüfung sind die Inhalte von 

Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 und 
Lineare Algebra und Arrnlytische Geometrie II und 
Einführung in die Algebra. 

DiD beiden Teilprü!ungcn müssen In einem Prüfungszeltraum abgelegt 
werden 

(5) StudifJngang !"hy3J~ mit dem Ab<;chluß Erste Staatsµrüfung für das 
Lehramt iür die Selwnd;1rstufe II 
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1. Zulassungsvoraussetzungen 

Zulassungsvoraussetzung gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 Ist die Vorlage der 
qualifizierten Studiennachweise i.ibflr die erfolgreiche Teilnahme an den 
folgenden Lehrveranstaltungen: 

a) Physikalisches Anfängerpraktikum für Physiker Kurs 1 und II, 
b) Physikalisches Anfängerpraktikum für Physiker Kurs III, 

c) Physikalisches Anfängerpraktikum für Physiker Kurs IV, 

d) Übungen zur Experimentalphysik für Physiker 1 oder II, 

e) Übunge11 zur Experimentalphysik für Physiker III oder IV oder ersatz­
weise Physikalisches Proseminar, 

f) Übungen zur Theoretischen Physik 1 oder II (Mechanik oder Elektro­
dynamik) im Umfang von mindestens 2 Semesterwochenstunden. 

Ist Mathematik nicht 2. Studienfach: 

g) Eine zweistündige Übung zu einer mindestens vierstündigen Vorle­
sung aus dem Grundstudium der Mathematik. 

2. Prüfungsgegenstände 

Prüfungsgegenstand ist der Inhalt der folgenden Lehrveranstaltungen: 
a) Experimentalphysik (für Physiker und Mathematiker) 1, II, III, IV, 

b) Physikalisches Anfängerpraktikum für Physiker Kurs 1, II, III, IV, · 

c) Theoretische Physik 1 oder II (Mechanik oder Elektrodynamik). 
3. Prüfung 

Die Zwischenprüfung ist .eine mündliche Prüfung, die aus zwei Teilprü­
fungen besteht: 

e) Experimentalphysik mit einer Dauer von mindestens 25 bis höch­
stens 35 Minuten, 

b) Theoretische Physik mit einer Dauer von mindestens 20 bis höch-
stens 25 Minuten. 

Nach Wahl des Kandidaten lrnnn der Prüfungsausschuß für die Teilprü­
fungen einen gemeinsamen Termin oder zwei getrennte Termine in ei­
nem Prüfungszeitraum festsetzen. ßel der Meldung zur Prüfung hat der 
Kandidat entsprechende Angaben zu machen. 

§ 11 
Mündliche PrUiung 

( 1) Die Prüfungen werden vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundi­
gen Beisitzers(§ 4 Abs. 1) als Einzelprüfungen abgelegt. Vor der Festset­
zung der Note gemäß § 12 Abs. 1 hört der Prüfer den Beisitzer. 

(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der einzelnen Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem 
Kandidaten Im ilnschluß an die mündliche Prüfung bekanntzugeben. 

(3) Studenten, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhält­
nisse als Zuhörer zugelassen, sofern nicht der Kandidat widerspricht. Die 
Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prü­
fungsergebnisses an die Kandidaten. 

§ 1:2 
B~werlüi1g <ler Prtilungs!eliilllngen 

(1) Die Noten für die einzelnen Teilprüfungen (Teilnoten) werden von den 
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu 
verwenden: 
1 = sehr gut 
2 ~< gut 

3 = befriedigend 

4 = ausreichend 

= eine hervorragende Leistung; 
= eine Leistung, die ~rheblich über den durch­

schnittlichen Anlorderungen liegt; 
= eine Leislung, die durchschnittlichen Anforde­

rungen entspricht; 
= eine Leistung, die t.rotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 
5 = riicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 l<önnen zur 
differenzierten 88wertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7, 
4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn jede Teilnote mindestens 
.ausreichend' (bis 4,0) ist. 

(3) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Teilnoten. 
Die Gesamtnote einer bestandenen Prüfung lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2.5 = gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt iJber 3,5 bis 4,0 = ausreichend. 

(4) Bel der Biidung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. 

§ 13 
Wlarlerholung der :ZwlschonprUlung 

(1) Die Prüfung knnn in den Teilprüfungen, in denen sie nicht bestanden 
Ist oder als nicht bestanden gilt, einmal wiederholt werden. Eine zweite 
Wiederholung ist nur In Ausnahmefällen möglich. Über einen entsprechen­
den Antrag entscheidet der zuständige Prüfungsausschuß. 

12) Versäumt der Kandidat, sich Innerhalb von drei Jahren nach dem fehl­
geschlagenen Versuch zur Wiederholungsprüfunq zu melden verliert er 
den Prüfungsanspruch, es sei denn, er weist nach, daß er das Versäumnis 
dieser Frist nicht zu vertreten ha!. Die erforderlichen Feststellungen trifft 
der Prüfungsausschuß. 
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§ 14 
Ze11gnls 

(1) Über die bestandene Zwischenprüfung soll unverzüglich, möglichst in­
nerhalb von vier Wochen nach dem Erbringen der letzten Prüfungsleistung, 
ein Zeugnis ausgestellt werden, das die einzelnen Fachnoten und die Ge­
samtnote enthält. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses Ist der Tag anzuge­
ben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht ist. 

(2) Ist die Zwischenprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestan­
den, erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten 
hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob 
und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die 
Zwischenprüfung wiederholt werden kann. 

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Zwischenprüfung Ist mit einer 
Rechtsbehellsbelehrung zu versehen. 

(4) Hat der Kandidat die Zwischenprüfung nicht bestanden oder endgültig 
nicht bestanden, wird ihm auf Antrag gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen der Zwi­
schenprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen 
läßt, daß die Zwischenprüfung nicht bestanden ist. 

III. Übergangs- und Schlußbestlrnmungen 

§ 15 
UngUillgkefl der :Zwischenprüfung 

(1) Hat der Kandidat bei der Zwischenprüfung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prü­
fungsausschuß nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichti­
gen und die Prüfung ganz oder teilweise lür nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu der Zwischenprüfung 
nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird die­
ser Mangel durch das Bestehen der Prüfung gel1eilt. Hat der Kandidat die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsaus­
schuß unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist dem Kandidaten Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

(4) Das unrichtige Prülimgszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 
ist nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prü­
fungszeugnisses zulässig. 

§ 16 
Einsicht In die Prüfungsaklen 

(1) Mach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem l\andidaten auf An­
trag Einsicht in sei11e Prüftmgsprotol\olle gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungs­
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. § 32 -
des Verwaltungsverfahre11sgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen gilt 
entsprechend. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Be­
nehmen mit dem KRndidaten Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 17 
Üborgangsbei!tlmmungen 

(1) Diese Zwischenprüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwen­
dung, die im W1nters!emester 1986/87 erstmals für die Studiengänge Biolo­
gie, Chernie. Geographie. Mathematik oder Pl1ysik mit dem Abschluß Erste 
Staatsprüfung fiir dzts Lel1ramt lür die Sekundarstufe II an der Universität 
Düsseldorf eingeschrieben worden sind. Studierende, die sich bei Inkraft­
treten dieser Prüfungsordnung bereits im Studium befinden, legen die Zwi­
schenprüfung nach der irn Sommersemester 1985 gellenden Zwischenprü­
fungsordnung ab, es sei denn. daß sie die Anwendung dieser Prüfungsord­
nung schriftlich beim Prüfungsausschuß beantragen. 

(2) Eine Wiederholungsprüfung ist nach derselben Prüfungsordnung wie 
die nicht bestandene Prüfunq abzulegen. 

§ 18 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese /'wischenrrüfungsordnung tritt am 1. Oktober 1987 In Kraft. Sie wird 
im Gen1einsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen veröf­
fentlicht und in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Düssel­
dorf bekanntgemacht. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Mathema­
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 28. 10. 1986 und 9. 6. 1987 und 
des Senats der Unive.rsität Düsseldorf vom 16. 12. 1986 und 23. 6. 1987 
sowie der Im Einvernehmen mit dem Minister für Wissenschaft und 
Forschung durch den l<ultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen er­
teilten Genehmigung vom 26. 3. 1987 -· 1 ß 3. 40-21/06 Nr. 167/87. 

Düsseldorf, den 25. Juni 1987 

Der Rektor 
Prof. Dr. Gert Kaiser 

Veröffentlicht im Gc-fll2insarren l'mtsblatt des Kultus­
ministeriuns und des MinisteritJns für Wissenschaft 
und F orscllung des Landes NV/ van 15. 09. 1987. 
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Studienordnung 

für den Studiengang Literaturübersetzen 

an der Universität Düsseldorf 

mit dem 1\bschluß 

Diplom 

Vom 20.8.1987 

Aufgrund des § 2 1\bs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetze~ Ober 

diE:' wissensdwftlichi:?n llochscbulen des Landes Nororhcin-West-

f::üen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV. NW. s. 926), zuletzt 

ge,'indert durch Gesetz vom 17. Dezember 198 5 (GV. NW. S. 76 5) , 

hat die Universität Di.isseldorf die folgende Studienordnung er­

lassen: 

§ 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§ 11 

§ 1 2 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

Inhaltsübersicht 

Geltungsbereich 

Qualifi~:ation 

Studie11be9inn 

Regelstudienzeit und Umfanq des Studiums 

Ziel des Studiums 

Gliederung und Inhalt des Studiums 

Bereiche/Teilgebiete 

Aufbau des Studlums (Grund- und Hauptstudium) 
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§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Diplom­

prUfungsordnung fUr den Studiengang Literaturübersetzen 

an der Universität Düsseldorf vom 13.7 .1987 (Amtliche Be­

kanntmachungen der. Uni versi tä t Düsseldorf Nr. 15/87) das Stu­

dium im Studiengang Literaturübersetzen an der Universität 

Diisseldorf mit dem Abschluß Diplom-Ubersetzer. 

§ 2 

Qualifikation 

Die Qualifikation für das Studium wird durch ein Zeugnis der 

allgemeinen oder einschlägigen fachgebundenen Hochschulreife 

nachgewiesen. 

lJarUber hinaus setzt die Einschreibung den Nachweis einer be­

sonderen Vorbildung qemiiß § 6'1 l\bs. 2 SiJ tz 2 Wissl!G voraus. 

l>Ü' Anforderungen und d.:is Verfnhrf'n zur reststellung cU.P-scr 

\'cnbildunq sind in einer ()iqc>nen Onlnunq ~1.ercgcl t. 

fl J 

St11cljnnbcginn 

Das Stud.lu1'.1 kann sowohl in r>incm Sr..:lllfll~rsr>mcst.er als nucli in 

einem l'iintcrsemester auf9ent"'1runcn w~rc]e11. 

- 9 -
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§ 4 

Regelstudienzeit und Umfang des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomprüfung 

vier Jahre und drei Monate. 

(2) Der Studienumfang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich 

beträgt insgesamt 160 Semesterwochenstunden; davon entfallen 

auf den Pflicht- und Wahlpflichtbereich 1'18 Semesten;ochen­

stunden. 

§ 5 

Ziel des Studiums 

Das Studium soll de11 Studierenden unter Berücksichtigung der 

Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt die fad1li­

chen l:enn tni sse, Fähigkeiten, Methoden und 'l'echn il~en vermitteln, 

die notwendig sind, den Beruf des Literaturübersetzers auszu­

üben. 

§ 6 

Gliederung und Inhalt des Studiums 

(1) Das Studium des Studienaanges Literaturübersctzer1 umfaßt dns 

Studium ei:ies flauptfa:::hes (80 SWS) unci zweier Nebenfächer (je 

40 St·JS). l\ls Hauptf.:ich oder als erstes Nebenfach können die fol­

genden Fächer gewählt werden: Engli~ch, Französiscl1, Spanisch, 

Italienisch. Englisch oder Französisch muß gewäl1lt werden (über 

Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuß auf begründeten An-

trag des Kandidaten) 

Zielsprache. 

zweites Nebenfach ist das Fach Deutsch 0ls 

(2) Das Studium jedes Faches umfaßt einen wissenschaftlichen Be-

reich, in den Fremdspruchenfächern darüber hinaus einen spracli­

und übersetzungspraktischen Bereich. Zum wissenschaftlichen Be­

reich gehören, im Rahmen sprach- und liternturwissensclwftlicher 

Lehrveranstaltungen, u.a. Schwerpunktsetzungen ini Gebiet des 

Ubersetzungsvergleichs. Im sprach- und übcrsetzungspraktischen 

Bereich bauen UbersetzunqsUbungen zu verschiedenen Textsorten 
auf einer systematischen Vertiefung der grundlegenden Fremdspra-

chenkompetenz auf. Die fachspezifischen Lehrinhalte werden er­

gänzt durcl1 fächerilberqreifende Lehrveranstaltunaen zu allge­

meinen und arundleqe11den Problemen der Literaturübers~tzung. 

\vciterhin ist die TcilnCthrne un 2 jeweils einwöchigen Prnktikti 

in einem Ubersctzerkolleqiu.rn verbindlich. 
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§ 7 

Bereiche/Teilgebiete 

(1) Bei allen Studienfächern gliedert sich das Studium im wissen­

schaftlichen Bereich in die 'feilbereiche Sprachwissenschaft und 

Literaturwissenschaft. 

Das Teilgebiet Ubersetzungsvergleich wird in jedem Fremdsprachen­

fach wahlweise im sprachwissenschaftlichen oder literaturwissen­

schaftlichen Teilbereich studiert. 

(2) Bei den Fremdsprachenfächern tritt ein sprach- und übersetzungs­

praktischer Bereich hinzu. 

§ 8 

Aufbau des Studiums 

(1) Der Studiengang Literaturübersetzen gliedert sich in Grund- und 

Hauptstudium. 

(2) Grundstudium 

Das Grundstudium soll die inhaltlichen Grundlagen der studier­

ten Fächer sowie das me thcdische Instru.men t.ar i um vermitteln, 

das erforderlich ist, um drts SturHum mit Erfolg fortzuset21:m. 

Das Grundstu<lium E~cl.l in <for Hegel nach c.l~~m vi~rten SemE:>st·.Pr 

;ü.'geschlosscn srd n. Die SJ?nv:~st.crwoclwnstundc>n vert9iJ en sich 

wie fo.lqt <Htf r:lJe e.inz(ln~n St11cljcr1b<>rr~ir:l1e: 

1. Hauptfach (crs~e F'remd!'"t.·rachc) (32 SViS) 

f\. Spr.:-ichwissensch„ft ( 8 SWS) 

Im St ud ienbere ich SprciclHd.ss„11sch:1f t ist die "Ein f Ohrung in 

das Studium do.r f;prilcliwisscnschaft" mit 2 SWS Pflichtverc.n­

stal t11n9. Die weiteren 6 SWS, davon mindestens ein Proseminar 

mit Leistungsnachweis, sind Wilhlpflichtveranstaltungen und 

verteilen sich nach l\usweis der Studienübersicht (siehe § 13) 

auf die dort genannten Teilgebiete. 

B Literaturwissenschaft ( 8 sws) 

Im Studienbereich I,iteraturwissenschaft ist die "Einführung 

in das Studium der Literaturwissenschaft" mit 2 sws Pflicht­

~ranstaltung. Die weiteren 6 SWS, davon mindestens ein 
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Proseminar mit Leistungsnachweis, sind Wahlpflichtveranstal­

tungen und verteilen sich nach Ausweis der Studienübersicht 

auf die dort genannten Teilgebiete. 

C Ubersetzungsvergleich ( 2 SWS) 

Als Wahlpflichtveranstaltung im Teilgebiet Ubersetzungsver­

gleich ist ein Proseminar mit'Leistungsnachweis vorgesehen. 

D Sprach- und Uberset.zungspraktischer Bereich(14 SWS) 

Im sprach- und Ubersetzungspraktischen Bereich sind alle Veran­

staltungen nach Ausweis der Studienübersicht Pflichtveran­

staltungen, wobei die Veranstaltungen "Ubersetzen literari­

scher Texte ins Deutsche I" und "Ubersetzen literarischer 

Texte ins Deutsche II" jeweils mit einem Leistun9snachwcis 

abzuschließen sind. 

2. Er·stes Nebenfach (zweite Fremdsprache) {2o-22 SWS) 

l\ Sprachwissenschaft. H-6 St~S) 

Die ''Einführung in die Srrachwissen scha ft" ist mit 2 SWS 

(alternativ zur "Einfiil'!l.lllg in die Literaturwlssensclrnft") 

WahlpfUchtvernnslal tung. Vier Sh'S sind Wahlpflichtveran­

staltungen nach Ausweis der Studienübersicht, wobei ein 

Leist.w1gsnacln ... 1eis in eiI1<:.rn Proseminar wahlweise in den Bereichen 

Sprachwissensct1af t oder Literaturwissenschaft erworben 

werden muß~ 

B Literaturwissenschaft (4-6 SWS) 

Die"EinfUhrung in die Literaturwissenschaft" ist mit 2 SWS 

(alternativ zur "Einflihrung in die Sprachwissenschaft") 

Wahlpflichtveranstaltung. Vier SWS sind Wahlpflichtveran­

staltungen nach Ausweis der Studienübersicht, wobei ein 

Leistunosnachwcis .in einem Droseminar wahlweise in den Bereichen 

Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft envorbe:1 

werden muß. 

C Ubersetzungsvergleich (2 SWS) 

Als Wahlpflichtveranstal.tung im Teilgebiet Ubersetzungsver­

gleict1 sind 2 SWS mit Leistungsnachweis vorgesehen. Dieser 

Leistungsnachweis kann auch im Hauptstudium erbracht werden. 

- 12 -
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D Sprach- und Ubersetzungspraktischer Bereicl1 (10 SWS) 

Im sprach- und übersetzungspraktischen Bereich sind alle Ver­

anstaltungen nach Ausweis der Studienübersicht Pflichtveran­

staltungen, wobei die Veranstaltungen "Ubersetzen literarischer 

Texte ins Deutsche I" und"Ubersetzen literarischer Texte ins 

Deutsche II'' jeweils mit einem Leistungsnachweis abzuschließen 

sind. 

3. Zweites Nebenfach: Deutsch als Zielsprache (16 SWS). 

A Sprachwissenschaft (6-8 SWS) 

Die "Einführung in die Sprachwissenschaft'' ist mit 2 SWS (alter­

nativ zur "Einführung in die Literaturwissenschaft") Wahlpflicl1t­

veranstaltung. Sechs Semesterwochenstunden sind \Vahlpflichtver­

anstaltungen nach Ausweis der Studienübersicht, wobei ein Leistungs­

n.:ichweis aus dem Gebi(:?t "ßeschreibunc;rnebcnen der deutschen Spra­

che" erworben wer<len muß. 

f3 Literaturwissenschaft (8-10 SWS) 

Die "Einführung in die Literaturwissenschaft" ist mit 2 SWS (al­

ternati\' zur "Einführung in die Sprachwissenschaft") Wahlpflicht­

veranstaltung. Acht Semesterwochenst:unden sind Wahlpflichtver­

anstaltungen nach Ausweis der Studienübersicht, wobei in den 

Bereichen "Li t.erar isc!H:"! Ilermeneu tik" und. "Theorie und Praxis des 

Schreibens" jeweils ein Leistungsnachweis zu erbringen ist. 

4. Fächerübergreifende Lehrveranstaltungen ( 4 SWS) 

Pflichtveranstaltung ist die ''Einführung in die Literaturüber­

setzung" (2 SWS); Wahlpflichtveranstaltung mit Leistun9snach­

weis ist eine Veranstaltung aus dem Bereich "Ubersetzungstheorie/ 

Ubersetzungsgeschich te" ( 2 SWS) . 

5. Vertiefung im Schwerpunktbereicl1 (8 SWS) 

Für Wahlpflichtveranstaltungen in Schwerpunktbereichen der stu­

dierten Fächer sowie ftir das Begleitstudium in nichtphilologi­

schen 'Sachfächern' der Philosophischen Fakultät sind 8 SWS vor­

gesehen. 
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(3) Hauptstudium 

1. Hauptfach (erste Fremdsprache) ( 30 sws) 

A Sprachwissenschaft (8 SWS) 

Alle 8 SWS sind Wahlpflichtveranstaltungen, davon mindestens 

ein Hauptseminar mit Leistungsnachweis, und verteilen sich 

nach Ausweis der StudienUbersicht auf die dort genannten 

'feilgebiete. 

B Literaturwissenschaft (8 SWS) 

Alle 8 SWS sind Wnhlpflichtveranstaltungen, davon mindestens 

ein Hauptseminar mit Leistungsnachweis, ·und verteilen sich 

nach I\usweis der Stu<lienUbersicht auf die dort genannten 

Teilgebiete. 

C Ubersetzungsvergleich (2 SWS) 

l\ls 11ahl pf lichtveranstu 1 tung im 'l'eilqebie t Uberse tzungsver-

g leich ist ein Haup tscrninar rni t Lc is tungsnachweis vorges(~hen. 

D Sprach- und übersetzungspral:tischcr Bereich ( 12 SWS) 

Im snrach- und übersctztingsprak t.i sehen Bereich sind alle Ver­

anstaltungen nach Ausweis der Studienübersicht Pflichtveran­

staltungen. Der geforderte Leistungsnachweis "Obersetzen 

literarischer Texte ins Deutsche" kann wahlweise in einer der 

vier hierfür vorgesehenen Veranstaltungen erbracht werden. 

2. Erstes Nebenfach (zweite Fremdsprache) (14-16 SWS) 

A Spra.chwissenschaft ( 4 sws) 

Vier SWS sind Wahlpflichtveranstaltungen nach Ausweis der 

Studienübersicht, hiervon 2 SWS mit Leistungsnachweis, sofern 

aus dem Bereich Sprachwissenschaft im Grundstudium kein 

Leistun9snachweis erbracht wurde. 

B Literaturwissenschaft ( 4 sws) 

Vier SWS sind Wahlpflicl1tveranstaltungen nach Ausweis der 

StudienUbersicht, l1iervon 2 SWS mit Leistungsnachweis, sofern 

aus dem Bereich Litcrntnrwissenschaft im Grundstudium kein 

Leistungsnachweis erbracht wurde. 
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C Ubersetzungsvergleich (2 SWS) 

Als Wahlpflichtveranstaltung im Teilgebiet Ubersetzungsvergleich 

sind 2 SWS mit Leistungsnachweis vorgesehen. Dieser Leistungs­

nachweis kann alternativ auch im Grundstudium erbracht werden. 

D Sprach- und übersetzungspraktischer Bereich (6 SWS) 

Im sprach- und Ubersetzu11gspiaktischen Bereich sind alle Ver­

anstaltungen nach Ausweis der Studienübersicht Wahlpflichtver­

anstaltungen. Der geforderte Leistungsnachweis "Ubersetzen lite­

rarischer Texte ins Deutsche'' kann wahlweise in einer der vier 

hierfür ausgewiesenen Veranstaltungen erbracht werden. 

3. zweites Nebenfach: Deutsch als Zielsprache ( 1o SWS) 

Alle Verunstaltungen nach Ausweis der Studienübersicht sind Wahl­

pflichtverunstaltungen. Ein Leistungsnachweis ist wahlweise in 

einem Hauptseminar "Zur deutschen L.iteratur" oder "7.ur modernen 

deutschen Literatu:r" zu erbringen. Ein wei. terer J,eistunqsnach­

weis ist in einem HaiJptsem:i.n.::i.r "Theorie und Praxis des Schreibens" 

zu erwerben. 

4. Fächerübergreifende Lehrvercrnstal tungen ( 4 SWS) 

Pflichtveranstaltung ist die "Berufskunde des Literaturliber-

se tzers" ( 2 S\vS) • Wahlpf lieh f.: ver ans ta.l tung -ist eine Verans ta 1-

tung aus dem Bereich "Ubersetzungstheorie/Ubersetzungsgeschichte'' 

(2 SWS). 

5. Vertiefung im Scllwerpunktbereich (8 SWS) 

FUr Wahlpflichtveranstaltungen in Schwerpunktbereichen der stu­

dierten Fächer sowie f ilr das Begleitstudium in 11ichtphilologi­

schcn 'Sachfächern' der Philosophischen Fakultät sind 8 SWS 

vorgesehen. 

§ 9 

Prak l:ikum 

Im Grundstudium und im Ilauptstudium ist ein jeweils einwöchiges 

Praktikum in einem Ubersetzcrkollegium abzuleisten. 
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§ 10 

Lehrveranstaltungsarten 

Die angebotenen Lehrverans tal tun gen sind entweder als Pf 1 ich tver­

ans tal tungen, Wahlpflichtveranstaltungen oder Wahlveranstaltungen 

zu werten. Pflichtveranstaltungen sind alle Lehrveranstaltungen, 

die nach der Prüfungs- oder Studienordnung für den erfolgreichen 

Abschluß des Studiums erforderlich sind und nicht durch andere er­

setzt werden können. Wahlpflichtveranstaltungen sind Lehrveran­

staltungen, die der Student nach Maßgabe der Prüfungs- oder Stu­

dienordnmg aus einer bestimmten Gruppe von Lehrveranstaltungen 

auszuwäh~n hat. Wahlveranstaltungen k6nnen nach Belieben frei 

gewählt :~rden. 

§ 11 

Auslandsaufenthalt 

Es wird ~n Studierenden dringend empfohlen, zumindest im Sprach­

gebiet des Hauptfachs, in der Regel nach dem Grundstudium, einen 

Auslandsanfenthal t von 6 Monaten vorzusehen. 

§ 12 

Abschluß von Grundstudium und Hauptstudium 

Das Grundstudium·wird mit einer DiplomvorprOfung ~bgeschlossen. 

Das Hauptstudium wird mit ei.ner Dip1omprUfung abgeschlosse11. Das 

Nähere regelt die DiplomprUfungsorclnung flir den Studiengang 

Literatur.\ibersetzen an der Universität Düsseldorf vom 13.7 .1987. 
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§ 13 

Studienübersicht 

Nach folgend sind die Lehr.vernn s 1:-.a 1 tuugen von Grund- und Haupt­

s t.ucU um aufgeführt. Im Rahmen der gernc:tch ten Vorgaben en tschei­

det d<2r Studierende, in welcher Reihenfolge er die genannten 

J,ehrveranstal tungen besucht. 

I. Fächerübergreifende Lehrveranstaltungen 

(von den beteiligten Fächern irn Wechsel angeboten) 

Einführung in die Literaturübersetzung 2 SWS 

Berufskunde des Literaturübersetzers 2 SWS 

Ubersetzungstheorie/Ubersetzungsgeschichte 4 SWS (hiervon 2 mit LN) 

Von den 8 SWS werden 4 auf das Stundendeputat des Hauptfaches (80 SWS) 

und je 2 auf das Stundendeputat der beiden Nebenfächer (je 40 SWS) 

angerechnet. 

II. Hauptfach (1. Fremdsprache) 

WISSENSCHAFTLICHER BEREICH (36 SWS) 

Spracbwissenschaf t 

1. Einführung 

2. VL Sprachgeschichte 
(Sprache früherer 
Epoch'2n) 

3. VL Sprache des 
2c1 • Jahrhunderts 

4. PS ;m; Lexikoloa i~ 
un<l Lex ikoqr.1.rhi~ 

5 . FS /113 Sem.in t lk der 
F' rcn:! sprach~ 

6. PS/IlS Syntax der 
Fre1riuspr.ache 

7. PS/HS 
Sprachvarietäten 

2 sws 

2 S\1S 

4 S'tlS 

2 sws 

16 sws 

- 17 -

Literaturwissenschaft 

1. Einführung 2 SWS 

2. Vl Literaturgeschichte 
(Literatur früherer 
Epochen) 2 SWS 

3. VL Literatur des 
20. Jahrhunderts 

4. p~;/IJS Grun(llayon 
dr~r TeY. t.ana l yse 

4 sws 

2 SWS 

5. PS/l!r) l\nalys<e> V(>ll 7.d.1:­
Ulld lndj vidu<llst.U r~n 
der Frer'.dsprache 2 SWS 

6 . p;, /m~ qot tungs- bzw. 
nr~j cnst->E'Zif ische 
Vcransta.ltW1g 2 SWS 

7. PS/IIS Literatur-
rezeption 2 SWS 

16 SWS 
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Von der Sprach- oder Literaturwissenschaft anzubieten: 

Ubersetzungsvergleich 4 sws 

Leistungsnachweise (LN): 

Grundstudium: je ein LN aus den Bereichen Sprach- und Literaturwissen­

schaft (Ziffern 4 - 7); zusätzlich ein LN aus dem Be­

reich 'Ubersetzungsvergleich' 

Hauptstudium: ebenso 

SPRl\Cll-· UND U1.1r:nSE'J'ZUNGSPHl\KTISCIIEn BE.REICH ( 2 6 sws) 

Grundstudium 

Kontrastive Gra~nRtik (Morphologie/Syntax) I 

Kontrastive Gr<1mmnU.k (Morphologie/Syntax) II 

Kontrastive Lexikologie und Idiomatik 

Übersetzen literarischer 'l'exte in die Fremdsprache 

übersetzen U. terarischer Texte in die Fremdsprache 

Obersetzen literarischer 'J1e;-c te ins Deutsche 

Ubersetzen literarischer '.l'exte ins Deutsche 

Hauptstudium 

Ubersetzen literarischer Texte ins Deutsche 

1. Texte in gebundener Sprache 

2. Erzählprosa 

3. Expositorische Prosa 

4. Sprechtexte (Drv.rna, Filmsynchron:lsation, 
Hörspiel u.ä.) 

I 

II 

I 

II 

Praxis der Literaturübersetzung an aktuellen ßei~pic­
len dialogoricntierter Texte (durch einen Berufsüber-

2 sws 
2 SWS 

2 sws 

2 sws 

setzer) 2 SWS 

Praxis der r.i tera turiiberse t zung Rn aktuellen Bei spie­
l cn bc Gehre Jbun9 sor ien t ier ter Texte ( c1urch c incn 
Beruf sUbersetzer) 2 SWS 

2 sws 
2 sws 
2 sws 
2 sws 
2 SWS 

2 sws LN 

2 sws LN 

) 

\ 1 LN ( 

nach Wahl 

-· 

10 sw:; d 1~s ~'lahl::iflicltl.:.oc1:r:~ichs ~dnd reserviert flir clie Vertiefung im Schwer­
pu11k tbcreic-li dr.:s llauptfachcs (S St.\TS) und fiir cl<t~.; Bc~1leitstucliurn in 
n ich tphi lolog i schP-11 'Sach f Vichcrn' der Phi 103 oph ir,;chen Fakultät 
( 4SW~~). 
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III. Erstes N~~nfach (zweite Fremdsprache) 

WISSENSCBl\FTLICIIER BEREICH (20 SWS) 

Sprachw is m:nschaf t 

1 ·--- Einftihrung (2 SWS) ·· 

2. VL Sprafüei des 
20.Jahthmderts 

3. FS/HS LedJ~ologie und 
Lexikog:raphie 

4. PS/HS S.emantik. der 
Fref!ldsprache 

5. PS/HS S}nttax der 
Fremdsornche 

6. PS /llS Sp::achvar ie­
tä ten 

4 sws 

4 sws 
nach 

Wahl 

Literaturwissenschaft 

1 • . ;. 

2. VL Literatur des 
20. Jahrhunderts 

3. PS/HS Grundlagen 
der Textanalyse 

4. PS/HS gattunos- bzw. 
medienspezifische 
Veranstaltung 

5. PS/HS Analyse von Zeit 
und Individualstilen 
der Fremds~rache 

6. PS/IIS Literatur­
rezeption 

4 sws 

4 sws 
nach 

Wahl 

8 ( ·10) sws 8 (10) sws 

Von der Spradh- oder der Litcratu.rwissonschaft anzubieten: 

Ubcrsetzunqsvergleich 2 sws 

Leistunasnadn;·eise: 

Grundstudiu~ wahlweis~ ein J.,Il. aus den Ber'3ichen Sprach- und Litera­
turwissenschaft (Ziffern J - 6) 

Hauptstudium: c.i.n LN aus dem im Gnrndstndimn nicht durch 
einen LN abgedeckten Bereich (Sprach- oder Literatur­
wissenschaft) 

Zusätzlich .h;:t ein LN ans dem Bereich 'Ubersetzungsvergleich' wahl­
weise im Grmd- oder Haupl:studium zu erbringen. 

1 
Wahlweise Sp::ach- oder Literaturwissenschaft. Der hier nicht abge..,. 
deckte Berekh ist durch eine entsprechende Einführung im 2. Neben­
fach abzudecken. 
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SPRACH- UND UBERSETZUNGSPRJ\KTISCIIER BEREICH (16 SWS) 

Grunds tudiwn 

Kontrastive Grammatik (Morphologie/Syntax) I 

Kontrasl:ive Grammatik (Morphologie/Syntax) II 

Kontrastive Lexikologie und Idiomntik 

llbersetzen literarischer Texte ins Deutsche I 

Ubcrse tzcn 1.i tc.r;:1r ischer Texte ins Deutsche II 

!fa up ts t udium 

llbersetzcn liter<ir.ischer Texte ins Deutsche: 

„ 1. Text'3 in gebundener Sprache 

2. Erzälllprosa 

3. Expositorische Prosa 

4. Sprechtexte (Drama, Filmsynchronisation, 
Hörspiel u.ä.) 

Praxis der Literaturübersetzung an aktuellen 
Beispielen dialogorientierter Texte (durch einen 
Berufsilbersetzer) 

Praxis der Literaturilbersetzunq an aktuellen 
Beispielen beschreibungsorientlerter Texte (durch 
einen Berufsübersetzer) 

2 sws 
2 S\vS 

2 SWS 

2 SWS LN 

2 S\vS LN 

4 S\vS nach Wahl 

(1 LN in einem der 
zwei gewtihlten 
Bereiche) 

2 sws 
nach Wahl 

f 
2 S\vS des i~3}~ryflichtberekhqs .ind reserviert· für die Vertiefung 
im Schwerpunktbereich des 1. Nebenfaches. 

IV. zweites Nebenfach: Deutsch als Zielsprache 

Grundstudium 

§.E_rachw i s senscha f t 

1 • 4· ·-··-·. --- ----·-···. „ „._,_ Einfiihrung ( 2 S\vS) 
1 

2. PS Beschr~ibungscbcncn 
der deuts<ehen Sprache 

J. VL Geschicht~ ~er Zicl­
spr<1che Deutsch 

4. PS Stilistik 

2 S',·JS 

2 st·:s 

(26 SWS) 

Li teraturwissenscl1af t 

1 • 

2. PS Literarische 
Hermeneutik 2 S\'lS LN 

3. rs 'T'hcorir.~ und 
J'r<Lv:is des Schr~H-:0ns 2 S\'JS LN 

4. VL Lit.ernturgc-
sdd.chte 2 SWS 

5. VI, Grund?,li~1e der 
1~ncJcn1cn T,itcratur 2 sws 

1 \•lahlwe i se Sp:«1ch-- ocler Li ter.::i t11nd ssen ~;clluf t. Der hier n ich': abgedcck te 
Bcrnich ist tlnrch eine ent:spr.ecl10'nde Einführung im 1. Neb-::~nfnch abzu­
decken. 
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Haurtstudium 

1. HS Zur deutschen Liter.atur 2 sws } LN nach 
2. HS Zur modernen deutschen Literatur 2 sws Wahl 

3 . HS Theorie und Praxis des Schreibens 4 SWS LN 
4 „ VL Zu 1 i tei:-a r i sclwn Gattungen, insbes. 

Roman, Eru:ählung 2 sws 

4 SWS des \·lahlpf 1 ich tbereichs sind reserviert 

f Ur die Vertiefung und Spezialisierung im Nebenfach Germanistik 

(Neuere Germanistik und Mediävisti.k). Die Schwerpunktbildung sollte 

mit der des ~uptfaches und des ersten Nebenfaches koordiniert werden. 

SWS = Semes terwochen stunden 

vrJ = Vorlesung 

PS = Proseminar 

ns = Hauptseminar 

LN = JJe i s tunj?snnchwe is 

§ 1 ·1---

St1.ldi011ber.::i tunq 

( 1) Die al.l9emrdn0 Studienberatung erfolgt durch die zentrale 

Bera tunqsstel le der Uni versi tä l:. 

( 2) Die f <1chspez i f .i sehe .~; t ucl .icnbc r.J. l·.un<J er [ olg t durch d Je Lehren­

den der beteiligten F.'icher 111 ihren Sprechstunden. Sie berät 

d.ie Studierenden .insbesondere .in Fragen der Studiengestaltung, 

der Studientechniken und der Wv.hl der. Schwerpunkte des Studien­

gangs. 
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§ 15 

Inkrafttreten, Veröffentlichung 

Diese Studienordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in 

den "Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Düsseldorf" in 

Kraft. Sie gilt fUr alle Studierenden, die im darauffolge:iden 

Semester oder später ihr Diplomstudium aufnehmen. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Philo-

sophischen F'akul tä t vom 5. 5. 198 7 und des Beschlusses des 

Senats der Universität Düsseldorf vom 19.5.1987 sowie meiner 
Genehmigung vom 20.8.1987, Az.: 0 1 1o-32-o3-oo. 

Düsseldorf, den 20.8.1987 

(Universitätsprofessor Dr. Gert Kajser) 
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Berichtigung des Wahlergebnisses (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 12/1987) 

Auf S.58 ist beim Institut für Zoologie in der Gruppe der nichtwissenschaftli­
chen Mitarbeiter in der Spalte Sitzverteilung die 1 durch eine 2 zu 
ersetzen. Auf S.66 ist in der Spalte Sitzverteilung bei Herrn Beckmann 

~in x zu ergänzen. 
Die korrekten Aufstellungen sind nachstehend aufgeführt. 

Seite 58 

\~ahlberechtigte 

gültige Stimmen 

ungültige Stimmen . 

Institut f'Ur 
Zoologie 

\\'iss . 
Mitalb. SU.rl. 

20 9 

9 6 

- -

-··-srtzverl:eilung„-----·----- -„·- ··-· -- 2. - -2 -

m-wiss . 
l'--titarl>. 

J8 

14 

.-

2 

lvahlbeteiligung in q.o 45 66,67 J6' 8l1 

Seite 66 
---~--·---·- -- -·----

Institut für Zoologie 
u::::: 

e.c: - S! 
u§ 

f 

~- ...... 

1 
________ G_r_u.:..p.:_p_e_d_e_r_.:.:.n.:.i.::c.:.:.h~t:.:w~i:..::s:...::s:...:·~~~f i~t:_~a:_:r~b~e~1:..· ~t e~r____ ~ TI : : ~ 
' t""ü0 - --.c.; 

l.'8 ~ ~ 2::: 
Name, Vorname 

Beckmann, Dieter 

Amts-/Dienstbe­
zeichnung, F-ach 

Zoologie 

1 :... .;:; :;- - 2'-~ " 
j t <1-1 ;;: "2 t 

2 I X 2 


